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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1966

Norm

AußStrG §2 Z7 H2

AußStrG §165 ff

Rechtssatz

Ob in den Nachlaß gehörige Vermögensstücke vor der Erbteilung zu Geld gemacht werden sollen, sit in Ansehung der

minderjährigen Miterben eine Frage der P;egschafts- oder Vormundschaftsgerichtsbarkeit, in der einem großjährigen

Miterben keine Beteiligtenstellung zukommt. Kommt es nicht zu einem Erübereinkommen, steht letzterem nur der

Weg einer Teilungsklage nach den Bestimmungen des ABGB über die Gemeinschaft des Eigentums oAen. Zu seiner

förmlichen Verweisung auf den Rechtsweg im Sinne des § 2 Z 7 AußStrG besteht keine Veranlassung.
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